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Ruhestandseintritte zum Schulhalbjahr; 
Berücksichtigung bei der Personalplanung 
 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

für Lehrkräfte, die die gesetzliche Altersgrenze nach Art. 62 Satz 2, Art. 143 

Abs. 1 des Bayerischen Beamtengesetzes (BayBG) mit Ablauf des Schul-

halbjahres - erstmals zum 15. Februar 2013 - erreichen, bestehen folgende 

drei Möglichkeiten, die bei der Personalplanung zu berücksichtigen sind: 

 

1.   Diese Lehrkräfte treten zum jeweiligen Schulhalbjahrestermin ohne wei- 

      teres Zutun in den Ruhestand. 

 

      In der Vorläufigen Unterrichtsübersicht (VUÜ) sind sie mit ihrer Stun- 

      denzahl im 1. Schulhalbjahr einzutragen und ist bei jeder dieser Lehr- 

      kräfte in der Bemerkung anzugeben, wie die Fluktuation zum Schul- 

      halbjahr ersetzt werden kann (z. B. Mobile Reserve mit Fächerverbin- 

      dung, zusätzliche/r Studienrefendar/in mit Fächerverbindung, Wieder- 

      verwendung einer namentlich benannten beurlaubten Lehrkraft zum  

      Schulhalbjahr mit Fächerverbindung). 
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Um den damit verbundenen Lehrerwechsel zu vermeiden, können diese 

Lehrkräfte auch 

 

2.   auf Antrag gemäß Art. 64 Nr. 1 BayBG bereits mit dem Ende des vor- 

      hergehenden Schuljahres (erstmals also des 31. Juli 2012) in den Ru- 

      hestand versetzt werden, haben dann aber regelmäßig einen dauerhaf- 

      ten Versorgungsabschlag hinzunehmen. 

 

      Ein entsprechender Antrag sollte jeweils möglichst frühzeitig gestellt  

      werden. Wenn ihm das Staatsministerium schriftlich entsprochen hat,  

      sind in der VUÜ bei diesen Lehrkräften 0 Wochenstunden und jeweils 

      eine entsprechende Bemerkung einzutragen. 

 

3.   auf Antrag gemäß Art. 63 Abs. 2 Satz 1 BayBG ausnahmsweise ihren  

      Eintritt in den Ruhestand bis zum Ende des jeweiligen Schuljahres, d.  

      h. bis zum jeweiligen 31. Juli (erstmals also bis 31. Juli 2013), hinaus- 

      schieben lassen.  

 

      Auch ein solcher Antrag sollte jeweils möglichst frühzeitig gestellt wer- 

      den. Dafür in Frage kommende Lehrkräfte sollten aber persönlich und  

      nur dann angesprochen werden, wenn dies im dienstlichen Interesse  

      liegt, die Lehrkräfte insbesondere persönlich geeignet (dienstlich leis- 

      tungsfähig und ohne überproportionale Krankheitsausfälle) sind. Wenn  

      das Staatsministerium dem Antrag schriftlich entsprochen hat, ist dies  

      in der VUÜ mit Bemerkung bei den jeweiligen Lehrkräften einzutragen.             

 

Die Ministerialbeauftragten erhalten jeweils einen Abdruck dieses Schrei-

bens zur Information. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Herbert Püls 

Ministerialdirigent 

 


